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Gemeinde Bad Füssing 27.5.1974 

Beg r ü n dun 9 

zur Änderung des Bebauungsplanes "Am Steingraben 11" in 

~gglfing a.Inn vom 7.Mai 1973, i.d.F. v. 3.12.1973 

Bei der Durchführung der Erschließungsmaßnahmen hat sich 


herausgestellt, daß öffentliche Versorgungsleitungen des 


Zweckverbandes Wasserversorgung Ruhstorfer Gruppe so ver


legt sind, daOüaie Errichtung der Öffentlichen Verkehrs


flächen Teilflächen von Grundstücken in Anspruch genommen 


werden, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 


Bebauungsp1anes liegen. 


Dadurch stellt sich die Frage, den räumlichen Geltungsbereich 


des Bebauungsp1anea neu festzulegen. Zweckmäßigerweise ist 


eine beidseitige Bebauung der im Nord-Westen liegenden Er


sChließungsstraße anzustreben. 


Damit wird zugleich eine wirtschaftlichere NUtzung der Er


schließungsanlagen erreicht mit der Folge, daß der Erschließungs


beitrag für die Anlieger geringer wird. 


Die Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs


planes liegt überwiegend im Öffentlichen Interesse. 


Die Anhörung der Fachste~len erscheint nicht erforder~ich. 


da durch die Erweiterung des Baugebietes Art und Maß der bau


lichen Nutzung im Bebauungsgebiet nicht geändert werden und 


zusätz~ich Versorgungseinrichtungen nicht erforderlich werden. 



